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Experten veröffentlichen Positionspapier für Ausbildungsberuf „Service und Assistenz“

Ruf nach gut ausgebildeten Assistenzkräften 
Pflegefachpersonen allein werden es nicht richten. Der Rückgriff auf Laien ist auch nicht die 

Lösung. Also müssen mehr gut ausgebildete Assistenzkräfte den Weg in Pflege- und Gesund-

heitsversorgung finden. Wie dies gelingt, diskutierte jüngst ein Expert:innen-Symposium.

Von Darren Klingbeil

Berlin // Welchen Beitrag Service- 
und Assistenzkräfte zur Sicherstel-
lung der Gesundheitsversorgung leis-
ten können, diskutierte am 21. Juni 
ein vom „Forum für Gesundheits-
berufe“ veranstaltetes Fach-Sym-
posium in Berlin. Das Forum ist 
eine Diskussionsplattform des Ver-
eins zur Förderung eines Nationa-
len Gesundheitsberuferates (NGBR,  
nationalergesundheitsberuferat.de), 
in dem sich Expert:innen aus Ge-
sundheit und Pflege engagieren. 

Der NGBR veranstaltete das Fo-
rum in Kooperation mit dem Ver-
ein Caro Ass vor dem Hintergrund, 
dass Service- und Assistenzkräfte 
im gesundheits- und sozialpoliti-
schen Diskurs bislang meist eine 
vernachlässigte Rolle spielen. Dabei 

ist die professionelle Assistenztätig-
keit, etwa in der Pflege und in der Be-
hindertenhilfe, von zentraler Bedeu-
tung für die Teilhabechancen von auf 
Hilfe angewiesenen Menschen – ins-
besondere in Zeiten des zunehmen-
den Mangels an Fachkräften. 

Den Vereinen ging es deshalb 
darum, auf dem Symposium „die ge-
sellschaftliche Bedeutung von Ser-
vice- und Assistenzkräften heraus-
zuarbeiten“. Denn es sei an der Zeit, 
„deren Beitrag zu einem gelingenden 
Personal- und Versorgungsmix wie 
auch indirekt zur Linderung des Fach-
kräftemangels zu verdeutlichen“.

„Leistungen müssen den  
Menschen folgen“ 

Der Pflegebevollmächtigte der Bun-
desregierung, Staatssekretär Andreas 

Westerfellhaus, unterstrich auf dem 
Symposium die Notwendigkeit, auf 
künftige Herausforderungen in Ver-
sorgung und Pflege mit „neuen Ins-
trumenten“ zu antworten. Er sprach 
sich dafür aus, in einer notwendigen 
Weiterentwicklung der Sozialgesetz-
gebung dahin zu kommen, die starre 
Sektorenwelt von SGB V und SGB XI 
zu überwinden. Die von ihm propa-
gierte Idee eines „Entlastungsbud-
gets“ würde es Menschen ermögli-
chen, Leistungen nach individuellem 
Bedarf zu beanspruchen; hierfür aber 
sei ein „Paradigmenwechsel“ not-
wendig, um das System der gelten-
den Leistungskomplexe zu ersetzen. 
Der Erhalt von Selbstbestimmung 
und Teilhabe etwa bei in Pflegehei-
men lebenden Menschen müsse da-
bei handlungsleitend sein, so Wes-
terfellhaus. „Leistungen müssen den 
Menschen folgen, nicht umgekehrt.“ 
In diesem Zusammenhang sprach er 
sich erneut dafür aus, die Assistenz-
ausbildung in der Pflege einheitlich 
auf alle Bundesländer abgestimmt 
zu regeln. Ein „einheitliches, durch-
lässiges Bildungskonzept“ sei hier 
erforderlich, dass bei Menschen das 
Interesse wecke, in diesem Bereich 
beruflich tätig zu werden. 

Der Rechtswissenschaftler und 
Anwalt Prof. Thomas Klie machte 
deutlich, dass bei der Diskussion um 
den Einsatz von Assistenzkräften der 
Fokus auf der Person mit Hilfebedarf 
liegen sollte. „Assistenzberufe sollen 
nicht den Profis, sondern den Men-
schen mit Unterstützungsbedarf as-
sistieren“, stellte er klar. So ermög-
lichten Assistenzberufe das Erreichen 
individueller Teilhabeziele. Dies sei 
die Grundhaltung, „mit der wir As-
sistenz betreiben sollten“, empfahl 

er. Neben einer Abkehr von der „Do-
minanz rein pflegerischer und ärzt-
licher Sichtweisen“ spricht sich Klie 
dafür aus, eine horizontale und verti-
kale Durchlässigkeit der Professionen 
im Versorgungsmix zu ermöglichen.

Expert:innen verabschieden  
Positionspapier 

Anhand der im Jahr 2020 veröffent-
lichten Ergebnisse der von ihm gelei-
teten Studie zur Personalbemessung 
in der stationären Langzeitpflege 
machte Prof. Heinz Rothgang von der 
Universität Bremen erneut deutlich, 
wie groß der Bedarf insbesondere 
nach Assistenzkräften in der statio-
nären Langzeitpflege ist: rund 69 Pro-
zent mehr Assistenzkräfte nämlich 
werden laut der Studie in den Ein-
richtungen benötigt.

Die Studienergebnisse machten 
vor allem eines deutlich, unterstrich 
Rothgang: Die Pflegerische Versor-
gung in den Heimen brauche eine 
fundamentale „Umorganisation der 
Arbeit“. Damit Fachkräfte nicht mehr 
– wie heute noch sehr häufig – einen 
großen Teil ihrer Arbeitszeit für Tätig-
keiten aufwenden, die vielmehr As-
sistenzberufen vorbehalten bleiben 
sollten. Diese Umorganisation müsse 
eine „Kompetenzorientierte Pflege“ 
zum Ziel haben, meint Rothgang. Die 
größte Herausforderung zum Errei-
chen dieses Ziels sei eine Neudefini-
tion der Rollen der beteiligten Profes-
sionen. Eine qualifizierte Ausbildung 
in Assistenzberufen sei ebenso zwin-
gend erforderlich. 

Wortmeldungen aus der Pra-
xis, die den Einsatz gut ausgebilde-
ter Service- und Assistenzkräfte seit 
Jahren praktizieren, machten deut-
lich, dass das von den Wissenschaft-
lern skizzierte Modell in der prakti-
schen Versorgung bereits durchaus 
Früchte trägt. Hiervon berichtete u. a. 
Ingrid Hastedt, Vorstandsvorsitzende 

des Wohlfahrtswerk für Baden-Würt-
temberg, in dessen Häusern schon 
seit mehreren Jahren – aktuell ins-
gesamt 12 – „Servicehelfer im Sozial- 
und Gesundheitswesen“ in der Assis-
tenz von Bewohner:innen und damit 
zur Entlastung von Fachpflegekräften 
eingesetzt werden. Hierbei handelt es 
sich um einen seit 2010 anerkannten 
Ausbildungsberuf in Baden-Würt-
temberg, den bisher über 200 junge 
Menschen im Land erfolgreich abge-
schlossen haben.

Das Symposium endete mit der 
Verabschiedung eines Positionspa-
piers, in dem die unterzeichnenden 
Expert:innen einen neuen Ausbil-
dungsberuf „Service und Assistenz“ 
fordern. Das Papier „basiert auf den 
langjährigen Erfahrungen des erfolg-
reichen Stuttgarter Modells der ‚Ser-
vicehelfer im Sozial- und Gesundheits-
wesen‘ und den aktuellen Beiträgen 
des Symposiums“ vom 21. Juni, so 
die Verfasser:innen. In dem Papier 
unterstreichen die Verfasser:innen 
den Wert der Assistenztätigkeiten: 
„Service- und Assistenzkräfte schaf-
fen durch ihre ergänzenden Leis-
tungen und durch ihre Nähe zu den 
Menschen eine sichere Versorgungs-
umgebung. Sie unterstützen kranke, 
alte, behinderte, einsame, generell 
Hilfe suchende Menschen. Sie über-
nehmen Aufgaben, die nicht (mehr) 
alleine von Angehörigen und Ehren-
amtlichen geleistet werden können. 
Diese Aufgaben sollen ebenso nicht 
länger von dafür nicht qualifizierten 
Personen oder von überqualifizierten 
Gesundheits-, Pflege- und Sozialbe-
rufen übernommen werden. Service- 
und Assistenzkräfte ersetzen nicht 
professionelle Fachkräfte in Pflege, 
Therapie und im Sozialbereich.“

 e Das Positionspapier finden Sie 
hier online: 
forumfuergesundheitsberufe.de/ 
positionspapier.

Professionelle Assistenz ermöglicht Teilhabe. Foto: AdobeStock/Peter Maszlen

Entscheidung über Aus für Seniorenresidenz Schliersee steht noch aus

Verdacht auf Körperverletzungsdelikte
Schliersee // Die endgültige Ent-
scheidung über ein Aus für die in die 
Schlagzeilen geratene Seniorenresi-
denz Schliersee in Oberbayern (CA-
REkonkret berichtete) soll erst in ei-
nigen Wochen fallen. „Die ARGE hat 
im laufenden Anhörungsverfah-
ren zwischenzeitlich eine Stellung-
nahme des Trägers der Pflegeeinrich-
tung der Seniorenresidenz Schliersee 
erhalten. Diese wird jetzt sowohl ver-
tragsrechtlich als auch pflegefachlich 
bewertet“, teilte eine Sprecherin der 
Arbeitsgemeinschaft der Pflegekas-
senverbände in Bayern (ARGE) auf 
Anfrage in München mit. „Dieser 
Prüfprozess zur Entscheidungsfin-
dung nimmt in der Regel einige Wo-
chen in Anspruch.“

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die ARGE hatte dem Betreiber des 
Altenheims, einem Tochterunter-
nehmen des italienischen Gesund-
heitskonzerns Sereni Orizzonti 1 SPA, 
mitgeteilt, den Versorgungsvertrag 
kündigen zu wollen – „aufgrund der 
Verletzung der gesetzlichen und ver-
traglichen Verpflichtungen – nach-

gewiesen durch die wiederholt fest-
gestellten schwerwiegenden Risiken 
und Defizite bei den Qualitätsprüfun-
gen“, wie eine Sprecherin sagte. Der 
Betreiber hatte ursprünglich bis Ende 
Mai Zeit, Stellung dazu zu nehmen, 
erbat sich nach ARGE-Angaben aber 
eine Fristverlängerung. Mitte Juni 
lag die Stellungnahme nun vor. „Am 
Ende des Anhörungsverfahrens steht 
eine Ermessensentscheidung aller 
ARGE-Mitglieder“, sagte die Spre-
cherin. Nach Angaben von Heimleiter 
Robert Jekel wurden bei den Kontrol-
len, deren Ergebnis nun zum Aus der 
Einrichtung führen könnten, im „We-
sentlichen Dokumentationsmängel 
beanstandet“. „Echte Pflegemängel“, 
so Jekel, seien bei der Kontrolle nicht 
festgestellt worden. 

Ende März 2021 war nach Recher-
chen des Bayerischen Rundfunks be-
kannt geworden, dass die Staats-
anwaltschaft München II wegen 
Verdachts auf Körperverletzungsde-
likte bei 88 Bewohnern des Heimes 
ermittelt. Einige seien verwahrlost 
und unterernährt gewesen, sagte 
eine Sprecherin der Anklagebehörde 
damals. Zudem würden 17 Todesfälle 

untersucht. Zwei Verstorbene wur-
den den Angaben zufolge exhumiert.
Dabei gehe es auch um die Frage, ob 
eine Corona-Infektion oder Unterer-
nährung ursächlich für den Tod der 
Menschen waren, sagte die Spreche-
rin damals. Die Ermittlungen bezie-
hen sich den Angaben zufolge auf 
einen Zeitraum von mehreren Mo-
naten bis Mai vergangenen Jahres.

Heimleiter weist Vorwürfe  
zurück

Der derzeitige Leiter der Seniorenresi-
denz, Jekel, wies die Vorwürfe schon 
im März zurück. Er betont, er sehe 
„derzeit keine schwerwiegenden 
Mängel.“ Es seien auch „keine fast 
verhungerten beziehungsweise ver-
dursteten Menschen oder Menschen 
mit offenen, blutenden und eitern-
den Wunden angetroffen“ worden.

Jekel hatte die Stelle nach eige-
nen Angaben erst nach Beginn der Er-
mittlungen angetreten. In dem Heim 
hatte es 2019 einen Betreiberwechsel 
gegeben, laut Landratsamt richteten 
sich Vorwürfe teils gegen einen vor-
angegangenen Betreiber. (dpa)

BIVA-Pflegeschutzbund kritisiert Besuchseinschränkungen

Forderung nach Sanktionen 
Bonn // Der BIVA-Pflegeschutzbund, 
Interessenvertretung von Men-
schen, die im Alter Wohn- und Pfle-
geangebote in Anspruch nehmen, 
kritisierte am 17. Juni, dass Besuche 
im Pflegeheim trotz hoher Impfquo-
ten immer noch „vielerorts unver-
hältnismäßig eingeschränkt“ seien. 
Es dürfe nicht sein, dass Bewohne-
rinnen und Bewohner von Pflege-
heimen trotz Impfschutz je nach 
Bundesland nur zwei- oder dreimal 
pro Woche Besuch empfangen dürf-
ten, kritisierte Dr. Manfred Stegger, 
Vorsitzender des BIVA-Pflegeschutz-
bundes. „Wir fordern eine Bun-
desverordnung mit verbindlichen 
Mindestvorgaben für Besuchsmög-
lichkeiten, damit auch die schwarzen 
Schafe unter den Ländern hier end-
lich zur Normalität zurückkehren. 
Ungerechtfertigte Grundrechtsein-
schränkungen durch die Einrichtun-
gen müssen ansonsten sanktioniert 
werden.“

Seit über sechs Wochen gälten 
bundesweit Lockerungen für Ge-
impfte, so der Schutzbund, während 
Besuche in Pflegeheimen weiterhin 
nur durch die jeweilige Landesverord-

nung geregelt werden. Nach wie vor 
gäbe es darunter „schwarze Schafe“, 
die entweder den Impfstatus nicht 
berücksichtigten oder den Einrich-
tungsleitungen durch fehlende Vor-
gaben für die Besuchskonzepte zu 
viel Freiraum ließen.

Bereits Mitte Mai 2021 hatte der 
Pflegeschutzbund in einem Offenen 
Brief eine Bundesverordnung mit ver-
bindlichen Mindestvorgaben für Lo-
ckerungsmaßnahmen in durchge-
impften Heimen gefordert – bislang 
allerdings ohne Erfolg. (ck)
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